
SPFH – Familienhilfe & mehr
Ringstraße 6
29525 Uelzen
Tel. 0581 97991-30
sp�.uelzen@evlka.de
www.kirche-uelzen.de

Termine nach Vereinbarung

Sie erreichen uns telefonisch
freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr
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BERATEN . BEGLEITEN . UNTERSTÜTZEN

UNSER TEAM

Julia Charlotte Bräckerbohm
Sozialarbeiterin/-pädagogin B.A.

Kathrin Herkt
Dipl.-Pädagogin

Insoweit erfahrene Fachkraft 
nach § 8a SGB VIII

Gerrit Kleymann
Dipl.-Sozialarbeiter/-pädagoge
Systemischer Therapeut und Berater

Marion Schütte-Grö�e
Dipl.-Sozialarbeiterin/-pädagogin

Kinder-Yoga Anleiterin

KONTAKT



Art und Weise der Zusammenarbeit und die kon-
kreten Ziele werden gemeinsam von der Familie, 
dem Jugendamt und der Sozialpädagogischen 
Familienhilfe im Hilfeplangespräch festgelegt.

Zu unseren Aufgaben gehören z.B.

• die Beratung der Gesamtfamilie und/oder 
 einzelner Familienmitglieder
• die gemeinsame Suche nach Lösungs-

möglichkeiten und neuen Wegen
• die Unterstützung und Begleitung bei 

Behördengängen, bei Gesprächen mit 
LehrerInnen, ErzieherInnen, ÄrztInnen, 
AnwältInnen ...

Wir unterstützen Familien und 
Einzelpersonen dabei

• eigene Fähigkeiten und Ressourcen zu 
entdecken und zu fördern.

• Verantwortung zu übernehmen, um 
 schwierige Familien- und Lebenssituationen 

langfristig selbstständig zu bewältigen.

Wir arbeiten zielorientiert am Hilfeplan.

• Sozialpädagogische Familienhilfe 
 (gemäß § 31 SGB VIII)
 Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch inten-

sive Betreuung und Begleitung Familien in ihren 
Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von 
Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und 
Krisen, im Kontakt mit Ämtern und Institutionen 
unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. 

 Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und 
erfordert die Mitarbeit der Familie.

• Intensive Sozialpädagogische Familienhilfe 
 (gemäß §§ 8a, 31 SGB VIII) 
 Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII in Co-Arbeit.
• Krisenintervention 
 (gemäß § 27,2 SGB VIII)
 Zeitlich befristete Intensivmaßnahme zur Bewälti-

gung akuter Krisen.
• Erziehungsbeistandschaft
 (gemäß § 30 SGB VIII)
 Einzelförderung von Kindern und Jugendlichen.
• Begleiteter Umgang
 (gemäß § 18,3 SGB VIII)
 Kontaktherstellung und Unterstützung für Kinder 

und Umgangsberechtigte.
• Hilfe für junge Volljährige
 (gemäß § 41 SGB VIII)

Alle Hilfen werden beim Jugendamt beantragt.

Unsere Angebote sind geeignet für Familien und 
Einzelpersonen, die Unterstützung, Beratung und 
Begleitung benötigen bei

• Erziehungsfragen
• Entwicklungsverzögerungen
• Verhaltensauffälligkeiten
• Problemen in Schule und Kindergarten
• der Freizeitgestaltung
• Beziehungsproblemen
• der Umgangsgestaltung
• akuten Krisen und Konfliktsituationen
• der Suche nach Entlastungsmöglichkeiten

Ergänzend zur Arbeit in der Familie oder 
mit Einzelpersonen führen wir 

familienübergreifende Gruppenangebote durch.

Die Angebote sind für Familien und 
Einzelpersonen kostenlos. Wir unterliegen der Schweigepflicht.

FÜR WEN SIND DIE ANGEBOTE? WIE ARBEITEN WIR? UNSERE ANGEBOTE


